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Forschungsförderung 
 
Die gif unterstützt mit ihrem Förderprogramm immobilienwirtschaftliche Forschungsprojekte, die 

geeignet sind, Standards für immobilienwirtschaftliche Fragestellungen zu setzen. Hierzu gehören 
auch Arbeiten mit politikberatendem Charakter, um die Zusammenarbeit und den Austausch 
zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik auszubauen und zu intensivieren. Gefördert werden 
ebenso Arbeiten, die in wesentlichen Bereichen der Immobilienwirtschaft einen Branchenstandard 
oder Richtlinien setzen oder deren Etablierung fördern. 

 
Der Vorstand der gif führt in der Regel zweimal jährlich zu aktuellen Themen öffentliche oder 
beschränkte Ausschreibungen durch. Es können aber auch jederzeit eigene Forschungsarbeiten 
ohne thematische Beschränkung eingereicht werden. 
 

Nutzen Sie die Möglichkeit, ein eigenes Forschungsprojekt zu realisieren ---- 

ohne thematische Vorgaben. 

 
Die Themenfelder des Forschungsprojektes können alle Immobiliennutzungsarten umfassen und 
sollen auch interdisziplinären Themen der Immobilienwirtschaft entlang des gesamten Lebenszyklus 

einen Raum geben, ohne auf diese beschränkt zu sein. 
 
Diese Ausschreibung richtet sich insbesondere an Universitäten, Hochschulen und andere 
Forschungseinrichtungen, ist aber nicht auf diese beschränkt. Es können sich Personen aus 
Wissenschaft und Praxis bewerben; es können auch Projektteams gebildet werden. Die 

Antragsteller:innen müssen an den für das Projekt geplanten Forschungsarbeiten aktiv beteiligt sein.  
 
Die Förderung von Forschungsprojekten erfolgt ohne Auflage für die Verwendung der Mittel. Die 
Förderung kann auch als persönliches Honorar ausgezahlt werden. Die Förderung eines einzelnen 
Forschungsprojekts soll 10.000 Euro inkl. USt. nicht überschreiten. 

 
Der Umfang des Projektergebnisses soll ohne Anhang nicht mehr als 50 Seiten umfassen. Das 
Projektergebnis ist in Form einer gif Veröffentlichung zu publizieren. Hierzu kann auch die ZIÖ 
Zeitschrift für Immobilienökonomie eingebunden werden.  
 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, auf Wunsch des Vorstandes der gif e. V. die 
Forschungsarbeiten in der Mitgliederversammlung oder einer anderen Veranstaltung der gif e. V. 
vorzustellen. 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Fördermitteln besteht nicht. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über Forschungsanträge entscheidet der Vorstand der gif. Der 
Vorstand behält sich jederzeit die Änderung dieser Vergaberichtlinien vor. 

 

Bewerben Sie sich mit Ihrem Forschungsthema!   

 

 Die Einreichung von Förderanträgen erfolgt ausschließlich über die gif Webseite: 
 https://gif-ev.com/forschungsfoerderung-antrag/. 
  
 Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet der Vorstand der gif e. V., der ggf. 

bei der Beurteilung der Förderungswürdigkeit externe Expertisen einholen kann. 

https://gif-ev.com/forschungsfoerderung-antrag/


 
 

 

Ihre Bewerbung soll folgende Unterlagen umfassen: 

 

/ Kurzbeschreibung (Zusammenfassung) des Forschungsvorhabens und seine Relevanz für 
Politik, Gesellschaft oder die Immobilienwirtschaft (max. eine A4 Seite) 

/ Projektskizze (max. 4 Seiten Umfang), darin enthalten: 

/ Arbeitsschritte und methodische Vorgehensweise; ggf. Vorarbeiten 

/ Darstellung des zeitlichen und inhaltlichen Bearbeitungsablaufs 

/ Kostenkalkulation inkl. evtl. Personaleinsatz 

/ Angabe zu Fördermittelanträgen bei anderen Institutionen (sofern beantragt) 

/ Angaben zur Ergebnisdokumentation und zur geplanten Veröffentlichung/Publikation 

/ Anhang: 

/ Angaben zu beteiligten Personen und Institutionen (Aufgabe im Forschungsprojekt, 
aktuelle Position, Projekterfahrung; Lebenslauf und ggf. Publikationsliste;) 

 

 


